
BEGRÜNDUNG

zur SåÞung über die Grenzen f0r den lm Zusammenhang bebauten Ortsteil
Hintereschbach der Gemelnde Stegen (Landkreis Breisgau'Hochschwaz-
wdd)

1. Geltungsbereichderlnnenbereichssatzung

Fúr den räumlichen Geltungsbereich der lnnenbereichssatzung ist der La-
geplan in der Fassung vom 13.02.1996 maßgebend. Der im Zusammenhang
bebaute Orlsteil wird durch die Grundstticke Flst.-Nr. 'l.4711 und 167/2 sowie
durch Teilbereiche der Flst.Nr. I und 167 abgerundet.

2, Erfordemis der Planaufstellung

Die Ãnderung und Enreiterung der lnnenbereichssatzung "Hintereschbach"
wurde bereits in den Jahren 1989 - I 992 in den Gremien beraten. Da damals
die Bedenken des Amtes für Wassenpirtschaft und Bodenschutz nicht aus-
geräumt werden konnten, wurde kein Satzungsbescttluß gefaßt. Zwischen-
zeitlich vertritt das Amt fúr Wassenflirtschaft und Bodenschutz die Aufias-
sung, daß eine Bebauung in diesem Bereich möglich ist, wenn frlr die noch
n€u zu erstellenden Gebåude in der Satzung entsprechende bauliche Maß-
nahmen als Auflage, auf Grundlage des vorliegenden hydrologischen Gut-
achtens, vorgeschrieben werden.
Eine Bebauung im Bereiclt der Flst.Nr. 14711 und Flst.Nr. I erscheint aus
stådtebaulicher Sicht vertretbar, da eine Bebauung im nördlicien Bereich mit
dem vorhandenen Gebäude auf Flst.-Nr. 8/'l westlich der Erschließungs-
straße bereits eingeleitet wurde. Desweiteren ist in diesem Bereich die Er-
schließung vorhanden, so daß eine weitere Bebauung ermöglicttt werden
kann. Mit dieser lnnenbereichssatzung soll der im Zusammenhang bebaute
Ortsteil noch verfestigt und abgerundet werden. Ebenfalls einbezogen in den
Geltungsbereich der Satzung wurde das bereits erstellte Altenteilerhaus des
Hummãlhofes auf Flst.Nr. 167 sowie das Östlich an den Hummelhof
angrenzende Flst.Nr. 167/2.
Eine weitere Ausdehnung des bestehenden Siedlungsbereiches in nördli-
cher Richtung ist nicht vorgesehen. Durch diese Maßnahme bleibt eine ge-
ordnete stådtebauliche Entwicklung gewahrt.

Stådtebauliche Konzeption

Es ist vorgesehen, im Bereich des Flst.-Nr. 14711 sowie des Flst.Nr. I eine
weitere WohnbEbauung zu ermÖglichen. Das Flst.Nr. 16712isl als künftiger
Standort für das þeplante Feuenflehrgeråtehaus des Ortsteils Eschbach vor-
gesehen und wurde aus diesem Grund in den Geltungsbereich der lnnenbe-
reichssaÞung einbezogen.
Auf Flst.Nr. 167 wird im Nebenenrerb Landwirtschaft betrieben, so daß im
Geltungsbereich der Satzung mit lmmissionsbelastungen zu rechnen ist.
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Anlage: ....
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Die Erschließung für die beiden geplanten wohngabäude ist gesicltert, es ¡st

kein zusätzlicher Ausbau der ErsctrließungsstrafSe erforderlictt. Eine Bebau-

ung der Grundstüe*,e ist jedoch erst môglich, wenn die erforderlichen Maß-

nañmen hinsiclrtlich des Hochwasserschutzes durchgefúhrt worden sind. Mit

der Realisierung der geplanten Bebauung darf keinE Beeintråclntigung der
bestehenden Bebauung durclr Hochwasser erfol gen.

14714 zu verhindern.
lm Bereich des Flst.Nr. I gilt es das geplante Gebåude durch eine Aufschüt-
tung im
Entlang Flst.Nr' I ist zum Scttutz der
südlictr eine Fiutmulde in Form eines

flachen Hochwasserfall eine Entla-

stungsm0glichkeit darstellt.

Die
den
plan
sers

Die Ausgestaltung der J.t
seitens des einzelnen le-
genden hydraulischen en

mit dem Landratsamt en

und festzulegen.

Desweiteren wurden in der Satzung einzelne Festsetzungen zu Art und Um-
fang der Bebauung getroffen.
So èollen in Anleñnung an den vorhandenen Gebietscharakter nur Einzel-
häuser als ein- bar. areigeschossige Familienheime in Anlehnung an die

€hÖhe mit maximal zulässiger
die max. Wand- und FirsthÖhe

sowie die Dachneigung festgesetzt.
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lm Hinblick auf den vorhandenen Gebietscharakter jedoch auch unter Be-
ñcksictrtigung d€r g€änderten heutigen Wohnformen/Familienstrukturen
(kleinere Wohnungen) wurde weiterhin in Abhångigkeit der festgesetzten
Geschoßzahl die Anzahl der Wohneinheiten eú max. 2 bar. 3 Wohnungen
pro Gebåude bescfrrånkt. Damit soll die stådtebauliche Eigenart des Gebie-
tes gewahrt bleiben.

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird gewährleistet, zum einen
mit der Arfnahme der Festsetzungen zu Art und Umfang der Bebauung, zum
anderen mit der Ausweisung von Bar.fenstem im Bereicft der Flst.Nr. 14711

und Nr. I und der Festsetzung der Hauptfirstricåtung.

l. f-K-*

Freiburg, den 04.12.1995
29.01.1996
13.02.1996
02.07.1996

PI.ANUNGSBÜRO FISCHER + PARTNER
GÜNTERSTALSTR. 32 79100 FREIBURG

stesen, o"n ....?..L.JI|i..çS...........

Au¡feÉi¡unr
Dcr tqtlichc Inhalt dcr fnnenbereichs-
sarzrng úimmt mit dem Satanng$eschluß
des Crcrncindcfrtca dcr Gcmeinde Stcgcn
vom 23. Juli 199ó i¡bcrcin.

Stegerl 28. Oktobcr 199ó

(Kustcr)

Planer

Anzeige bestätigt

I 4. okt. 1996
Felbug. æn
t aroraisanrt *esgau'lþchsctüar¡mÉ

Bürgcrmcister



Fertigung: .

Anlage: .....
Blatt: .........

4

SATZUNG

tlber dic Grenzen fOr den lm Zu¡ammenhang bebauten Ortste¡l Hintereschbach,
der Gemclndc Stegen (Landkrele Brelsgau'Hochschwaravald)

23.07.1 996 folgende SaÞung beschlossen.

$ I - Gegenstand dor Satzung

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles "Hintereschbach"
werden festgelegt.

g 2 - Räumllcher Geltungsbereich

Für die im $ 1 festgelegten Grenzen ist der Lageplan i.d.F. vom 13.02.1996
maßgebend.

$ 3 - Festeetzungen

1.0 Art der baulichen Nutzung

Der abgegrenzte Bereich wird gem. S 5 BauNVO als Dorfgebiet (MD)

ausgewiesen.

2.O Maß der baulichen Nutzung

2.1 GebåudehÖhe

ZahlderVollgeschosse: ll = I +D(Flst.Nr' 14711)
llt=il+D(Ftst.Nr.B)
(Dachgeschoß zahlt als anrechenbares Vollge-
schoß)

ErdgeschoßfußbodenhÖhe: Flst.Nr. 14711: 427,60 m ü.NN
Flst.Nr. I : 424,9Omü.NN

WandhÖhe: max. 3,00 m (Flst.Nr. 14711) und max. 6,00 m (Flst'Nr. 8)
gemessen von OK EG Rohfußboden bis Schnittpunkt Au-
ßenwand mit OK Dachhaut

FirsthÖhe: max. 8,50 m (Flst.Nr. 14711) und mar 10'50 m (Flst.Nr. 8)
gemessen ab OK EG Rohfußboden.

o

o
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2.2 Gebåudetiefe

Die Gebåudetiefe fúr die geplanten Wohngebåude auf Flst.Nr. 14711

und 8 darf max. 12,00 m betragen, gemessen rechtwinklig zur Haupt-
firstrichtung.

3.0 Baureise

Es wird die "offene Bauweise" (o) nach $ 22 BauNVO festgesetzt.
lm Bereich des Flst.Nr. 14711 und I sind nur Einzelhäuser zulåssig.

4.0 BeschrånkungderAnzahlderWohnungen

lm Bereich des Flst.Nr. 14711 isl ein Wohngebåude mit max. 2 Wohnun-
gen, im Bereiclr des Flst.Nr. 8 ein Wohngebåude mit max. 3 Wohnungen
zulåssig.

5.0 Dechgestaltung

Es sind für die geplanten Wohngebåude auf Flst.Nr. 14711 und I
Dactrneigungen von 38 - 45" zulåssig.

6.0 Fûrdie Stellung der Gebäude auf den Flst.Nr. 14711 und I sind die im
Lageplan eingetragenen Firstrichtungen maßgebend.

Festsetzungen zum Hochwasserschutz

Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze des Flst.Nr. 14711 ist zur Ab-
leitung des enfallenden Hangwassers ein Graben (abschnittsweise 0,70
- 0,80 m tief, am hóchsten Geländepunkt gemessen) mit natürlichem Ge-
fålle vom Tiefpunkt bis zum Bach mit Einleitung in den Bach, ca. 0,40 -
0,50 m über Sohle, auszubilden oder alternativ, sofern in diesem Be-
reich die Zufahrt zum Grundstück erfolgen soll, ein Regenwasserka-
nal (DN 400) zu verlegen.
(sh. Anlagen A und B)

7.O

7.1

7.2 Entlang der östlictren und südlichen Grundstücksgrenze des Flst.Nr.
14711 isl, um zu vermeiden, daß anfallendes Hangwasser auf die südlich
angrenzenden Flurstüele gelangt, ein offener Graben (Tiefe ca. 0,30 m
unterhalb dar bestehenden Gelåndeoberkante) mit Einleitung in den
Bach anzulegen, wobei durch eine muldenförmige Ausbildung des Ge-
låndes im Bereiclt des Östlichen BÖschungsfußes eine Versickerung des
Oberflächenwassers anzustreben ist.
Sofem im súdliclren Bereich die Zufahrt zum Grundstück erfolgen soll,
ist entsprechend ein Regenwasserkanal (DN 300) in diesem Bereich zu
verlegen. (sh. Anlagen A und 8)

7.3 Entlang der westlictren Grundstücksgrenze des Flst.Nr. 14711 isl zum
Hochwasserschutz ein ca. O,70 - 0,80 m hoher Wall auszubilden.
(sh. Anlagen A und B)



-3-

7.4 Entlang der östlidlen Grundstricksgrenze des Flst.Nr. I ist im Bereich
der geplanten Neubebauung zum HochwasserschuE ein ca. 0,30 - 0,40
m hoher Wall auszubilden.
(sh. Anlage A)

7.5 Entlang der srldlictren Grundstricksgrerue des Flst.Nr. 8 ist eine Flut-
mulde in Form eines flacñen Grabenpollls (Ti€fe ce. 0,40 m, Breite ca.
2,50 m) amulegen, wslctre im Hocùnasserfall eine Entlastungsmôgl¡ch-
keit darstellt. Die Sohle der Flutmulde bt ca. 0,30 m unterhalb der vor-
handenen Gelåndeoberkante arzulegen.
(sh. Anlage A)

7.6 Die Ausgestaltung der eimelnen Hocfi¡asserscftutzmaßnahmen im
Detail ist le¡tens dec einzelnen Beuharrun (Verursacfier) arrf Grundla-
gen des vorliegenden hydreuliscfien Gutecfitens des Wolfsgrundbact¡es
im Einvemehmen mit dem Landratsamt -Untere WasserbehÖrde- zu klå-
ren bar, ebzwtimmen und festzulegen.

$ 4 - Hinwels de¡ Amte¡ f0r Wa¡¡erwirt.cheft und Bodcn¡chutz Fre¡burg

1.0 Gewåsserscfir¡tz

1.'l Entlang des Wolfsgrundbacfres ist ein Gelåndestreifeh von mind. 4,00 m
Breite, gemes3en von der Böschungsoberkante des Gewåssers als
Grünzone (Garåsserscfrrrtrstreifen) freizuhaltcn und im natûrlicåen Zu-
stand (Erhelturps d€s uferbereiches) zu belassen.

1.2 ln dem Gar¡åssaßchutrstreifen dürfen keinerlei Verånderungen vorge-
nommen werden; insbæondere sind untersagt:
Aufsclrüttungen, Enichtungen von ufermauem, Einzåunungen und
Überdachungen, Lagerung wâssergefåhrdender Stofie, Ablagcrung von
Abfållen, Anlaç von StellplåEen usr.
Die Långszugånglicùrkeit muß filr die Unterheltung des Gewåssers -
Uferstreifen (2.8. Gehölæflege) und Bacñbett - jedezeit sichergestellt
bleiben

2.0 Auf die in der Anlage zur Satzung aufgefilhrten Bestimmungen des Am-
tes für Wassenrirtscfrañ und BodenschuE Freiburg zur Entwåsserung
und Durchfrlhrung von Erdarbeiten wird venriesen.

3.0 Abfallwirtsctrafl

Der anfallende Erdaushub ft¡r die Anlage von Hochrasserscttulzmaß-
nahmen ist soi/eit als möglicft auf dem Grundstück wieder einzubauen,
z.B. bei den festgesetzten Hochwasserscltutzmaßnahmen.
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$ 5 - Hinweis des Landesdenkmalamtes Baden-Wilrttemberg

Nach g 20 des DSchG (zufållige Funde) ist das Landesdenkmalamt, Arcträolo-
gische Denkmalpflege, unvezüglictr zu benachricÌrtigen, falls Bodenfunde bei
Erdarbeiten in diesem Gebiet zutage treten oder BildstÖcke, Wegkeuze, alte
Grenzsteine, historische GewÖlbebnlcken oder ähnliches von den Baumaß-
nahmen betroffen sein sollten.

S 6 Hinweis der Gemeinde Steg€n

Auf die Örtliche Bauvorscirift der Gemeinde Stegen rlber die Stellplatzveçflicfr-
tung bei Wohnungen wird hingewiesen.

S 7 Bestandteile der lnnenbereichssaEung

Bestandteile der Satzung sind:

der Lageplan

die Begrundung

als Anlage der Satzung beigefügt sind:

Lageplan A mit Aussagen zur
Erschließung sowie zu Hochwas-
serschutzmaßnahmen für die
Flst.Nr. 14711 und I

- Lageplan B mit Aussagen zur
Erschließung (Altemative) sowie
zu Hochwasserschutzmaßnah-
men für das Flst.Nr. 14711

- Bestimmungen des Amtes für
Wassen¡virtschaft und Bodenschutz
Freiburg zur Entwässerung und
Durchführung von Erdarbeiten

M. 1 : 1.000 'i.d.F. vom 13.02.1996

i.d.F. vom 02.07.1996

M. 1 :1.000 v.30.01.1996

M.1 :1.0O0 v. 30.01.1996

i.d.F. v. 02.07.1996
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$ 8 - lnkrafüreten

Diese satzung tr¡tt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach g 12 BauGB in
lûañ..Gleicl¡zeitig wird die satzung über die Grenzen fúr den im zuiammen-
hang bebauten Ortstail "Hintereschbach ,,(ll) vom 25.10.1977 arfgehoben.

Stegen, den.. 2 3 Juli 1996

(to-t
ffi

Anzelge bestãtlgt

R!tò,¡s,d€,' I t' 0kt' 1996

l¡nûd$ír Bnbet}HætBcttw¿{5

Stegeq 12. Novembcr 1996

(Kustcr)

Stcgcq Oktobcr 1996

Btlrgcrncirter

e)Bilrgermeistcr
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ANLAGE

zur Satzung 0ber die Grenzen fílr den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
"Hintereschbach", Gemelnde Stegen, OT Eschbach

Bestimmungen und Hinweise des Amtes fúr Wasseruirtschaft und Boden-
schutz Freiburg

11 Bestimmungen zur Entwåsserung

- Alle håuslichen Abwässer aus dem Satzungsbereich sind in die öffentliche
Kanalisation der Gemeinde Stegen mit nacågeschalteter zentraler Sam-
melklåranlage des Abwasseraveckverbandes Breisgauer Bucht in Forch-
heim abzuleiten.

- Die öffentliche Kanalisation ist im Trennsystem auszuführen, wobei auf
eine richtige und vollståndige Trennung des Abwassers zu achten ist:
Häusliche Abwässer sind in den Schmutanasserkanal, Regenwasser -
soweit nicht versickerbar - in den Regenwasserkanal abzuleiten.

- lm lnteresse des Grundwasserschutzes, der Grundwasserneubildung und
der Entlastung der kommunalen Abwasseranlagen isl jeder Bauherr ver-
pflichtet, auf dem Baugrundstuck geeignete Maßnahmen 2ur Verminde-
rung des Abflusses von unverschmulztem Niederschlagswasser vorzuse-
hen. Zu diesem Zweck ist das auf Dachflåchen, Terrassen, Auffahrten,
Wegen usw. anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser breitflächig
über eine belebte Bodenschicht zu versickern, falls hierdurch keine Beein-
tråchtigungen für Dritte entstehen kÖnnen.

Zulässig ist eine Ableitung in angrenzende Grünflächen oder hierfür ei-
gens angelegte Rasenmulden usw., die einen Überlauf in die öffentliche
Kanalisation (Regenwasserkanal) haben müssen. Sofern Dritte nicht be-
eintråchtigt werden, ist nach Möglichkeit auch eine Ableitung auf angren-
zende unbebaute Flächen erlaubt.

- Nicht zulåssig sind wegen fehlender Sorbtionskräfte ba,v. Abbauwirkung
durch Bodenorganismen punktuelle oder linienförmige Versickerungenn
wie z.B. Sickerschåichte und Drainagen.

Das auf Dachflåchen anfallende Niederschlagswasser kann auch in Zi-
sternen gesammelt und für die Gartenbewåsserung ven¡vendet werden.
Die Zisternen sollten so dimensioniert sein, daß je 50 m, Dachfläche 1 ms
Volumen zur Verfügung steht.
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- Das enfallende Oberflâchenwâsser (Regenwasser) ist, soweit als mÖglich,
ar¡f dem Grundstück zunlelzuhalten. Die auf den Grundstücken zu befe-

n, Abstellplätze, Wege
maß zu beschrånken.
en- bar. Gartenflåchen

oder Versickerungsmulden zu versêhen.
Die Herstellung dieser Flåchên soll sorreit als möglich aus wasserdurch-
låssigen Materialien (Rasengittersteine, großfugiges Pflaster mit Rasen-
tuge, Forstmisctrung usw.) erfolgen.

- Sâmtlicfre Grundleitungen bis zum Anschlußpunkt an die öffentliche lG-
nalisation (Hausanscfrlußleitungen) mÚssen vor Verñlllung der Rohrgrå-
ben unter Bezug atf die jartteils gültige Entwåsserungssatzung durch die
Gemeinde ban. einen von der Gemeinde zu bestimmenden Sachkundigen
aþenommen wsrden,
Dei Bauhen hat bei der Gemeinde rechtzeit¡g diese Abnahme zu beantra-
gen. Eine Ducfrscfrrifr des Abnahmescheins ist bei der Gemeindeverwal-
tung aufzubewahren.

- Der Nachweis der Dichtheit fur die Entwåsserungsanlagen ist gemäß DIN

1986 Teil 1 (Ausgaben 1988), Punkt 6.1.13, zu erbringen.

- ln den Anscfrlußleitungen en die öfientliche lGnalisation (Schmutz- und
Regernvasserkanal) müssen, rhalb des
Grundstrlcks nacfi der jantelli rungssat-
zung Kontrollscfråcfite oder rden: sie
mûssen stets zugånglich sein.

- Des-weiteren ist die Entwåsserungssetzung der Gemeinde anzuwenden.

1.2 Bestimmungen frlr die Durciführung von Erdarbeiten bei Einzelbauvorhaben:

Die folgenden Bestimmungen sollen dazu dienen, die Erhaltung des'Bodens
und seine Funktionen zu sichem. GeseÞliche Grundlage ist das Boden-
sctìutzgesetz fûr Baden-Württemberg vom 01 .09.1991 . Danach ist nach $ 4
bei Baumaßnahmen auf einen spersamen und schonenden Umgang mit dem
Boden zu achten.

Allgemeine Bestimmungen:

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, daß nur soviel Mutterboden aÞ
gescñoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt not-
wendig ¡st. Unnötiges Befahren oder ZerstÖren von Mutterboden auf ver-
bleibenden Freiflächôn ist nicht zulässig.
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Bodenarbeiten sollten grundsålzlictr nur þei schwach feuchtem Boden
(dunkelt beim Befeuchtãn naclr) und bei niederschlagsfre¡€r Witterung
erfolgen.

Ein erforderlictrer Bodenabtrag ist sctronend und unter sorgfåltiger Tren-
nung von Oberboden und Unterboden durctzt¡führen.

Bei z.B. zum Zwecke

des der Mutterboden
dEs zuvOr ebzuschie-
ben I (Unterboden) zu
vefwenden.

Die Bodenversiegelung durch Nebenenlagen iet aú das unabdingbare
Maß zu beschrånken, wo môglich, sind Obernâch€nbefestigungen durch-
låssig zu gestalten.

Anfallender Bauschuü ist ordnungsgemåß a¡ enßorgen; er darf nicht als
An- bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. be-
nutá werden.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fär die Gesundheit von Men-
schen oder erhebliche Beeintråcht¡gungpn des Naturhaushaltes n¡cht
ausgeschlossen werden kônnen, gind der Unteren BodenschutzbehÖrde
zu melden.

Bestimmungen zur Venivendung und Behandlung von Mutterboden:

- Ein Überschuß an Mutterboden soll nicht zur KrumenerhÖhung auf nicht in
Anspruch genommenen Flåchen venrendet w€rden. Er ist andenreitig zu
vervvenden (Gnlnanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder
wiederven'vertbar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen ¡n Mieten
avischenzulagem.

- Für die Lagerung bis zur Wiedervenrertung ist der Mutterboden max. 2 m
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderlicltE Durchluftung gewåhr-
leistet ist.



4

- Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen
durch Auflockerungen bis an die wasserdurchlåssige Sctriclrt zu beseiti-
gen, damit ein ausreichender Wuzelraum für die Bepflanzung und flächi-
ge Versickerung von Oberflåchenwasser gewåhrleistet ist.

- Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 crn bei Grabeland
nicht überschreiten.

Zusammengestellt: Freiburg, den 04.12.1995
02.07.1996

PUNUNGSBÜRO FISCHER + PARTNER
GÜNTERSTALSTR. 32 79IOO FREIBURG

rr(_
Planer

Anzeige bestätlgt

I {,okt. 1996

Ht-kl

(Kr¡t€r)
e'Ërllrat?

Au¡fcr{¡unr
Der tsxtlichc Inh¡lt der Innenbereichs-
satzrng dim¡nt mit dem Satzungsbeschluß
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